Öffentliche Versammlungen, Allgemeine Hinweise     (Stand: 01.11.98/M7)


[Literatur zum Versammlungsrecht (für alle Bundesländer): Ott/Wächtler, Versammlungsgesetz, Kommentar, 6. Auflage 1996,  54,00 DM]





Aus Art. 8 Grundgesetz (GG) ergibt sich das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Danach haben alle Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Versammlungen unter freiem Himmel unterliegen besonderen Einschränkungen.





Die Einzelheiten sind im Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (VersammlG) geregelt. Das VersammlG unterscheidet zwischen 





a) öffentlichen Versammlungen in geschlossenen Räumen (§§ 5-13 VersammlG) und 


b) öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzügen (§§ 14-20 VersammlG). 





In den §§ 21-30 VersammlG sind Straf- und Bußgeldvorschriften geregelt.





Eine Versammlung ist eine Zusammenkunft einer Vielzahl von Menschen (mind. 2 bzw. 3) zum Zwecke gemeinsamer Erörterung oder Kundgebung. Eine Versammlung ist öffentlich, wenn ein individuell nicht bestimmter Personenkreis durch eine allgemein zugängliche Information zur Teilnahme aufgefordert wird. Eine private Geburtstagsfeier u.ä. unterliegt also weder dem Schutz noch den Einschränkungen des Versammlungsgesetzes!





Vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gemäß § 1 Abs. 2 VersammlG ausgeschlossen ist:


Der Veranstalter, der sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gemäß Art. 18 GG verwirkt hat (§ 5 Nr. 1 iVm § 1 Abs. 2 Nr. 1 VersammlG); die Grundrechtsverwirkung kann nur vom Bundesverfassungsgericht ausgesprochen werden.


Wer mit der Durchführung oder Teilnahme die Ziele einer nach Art. 21 Abs. 2 GG vom BVerfG verbotenen Partei oder Teil- oder Ersatzorganisation verfolgt.


Eine nach Art. 21 Abs. 2 GG verbotene Partei bzw. nach Art. 9 Abs. 2 GG verbotene Vereinigung als Veranstalterin der Versammlung.





Allgemeine Ordnungsvorschriften (§ 2 VersammlG):


Wer zu einer öffentlichen Versammlung oder zu einem Aufzug (Demonstration) öffentlich einlädt, muß als Veranstalter in der Einladung seinen Namen angeben (§ 2 Abs. 1).


Bei öffentlichen Versammlungen und Aufzügen hat jedermann Störungen zu unterlassen (§ 2 Abs. 2).


Niemand darf bei öffentlichen Versammlungen oder Aufzügen Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind, mit sich führen. Ebenso ist es verboten diese Gegenstände auf dem Weg zu öffentlichen Versammlungen oder Aufzügen mit sich zu führen, hinzuschaffen, bereitzuhalten oder zu verteilen  (§ 2 Abs. 3).


Nach § 39 Waffengesetz (WaffG) ist es auch verboten, bei öffentlichen Veranstaltungen (also nicht nur bei Versammlungen), insbesondere an Volksfesten und öffentlichen Vergnügungen, Schuß-, Hieb- oder Stoßwaffen zu führen (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder Geldstrafe).





Uniformverbot (§ 3 VersammlG):


Es ist verboten, öffentlich oder in einer Versammlung Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke zu tragen (§ 3 Abs. 1).


Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) ist dieses Verbot “jedenfalls dann nicht zu beanstanden, wenn das Verbot, öffentlich oder in Versammlungen gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen, auf das gemeinsame Tragen solcher Kleidung beschränkt wird, die mit Uniformen oder Uniformteilen gleichartig sind”, wobei das BVerfG hierzu “insbesondere das gemeinsame Tragen solcher (ziviler) Kleidungsstücke, die im wesentlichen einheitlich aussehen und erkennbar Bezüge zur uniformen Bekleidung historisch bekannter militanter Gruppierungen aufweisen” rechnet. Sprechen zusätzliche Umstände für eine historische Anlehnung (Abzeichen, Auftreten mit militärischen Gehabe), kann umso eher von einer Gleichartigkeit ausgegangen werden (NJW 1982, 1803).
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Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











